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!DIER Ißt» N DIESMß N nSTlE1R 

!FÜR JUSTiZ 

7244/1-Pr 1/89 

An den 

n -1353 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nat:o!!:!!r:!tcs XVII. Gcsctzecbu!1~s!Jc .. todc 

38'1? PAB 

~9a9 -07~ 21 

zu .3959/J 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 3969/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Helene Partik-Pable, Mag. Haupt (3969/J), betreffend 
die Entziehung eines Strafverfahrens wegen "schiefer 
Optik", beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 
Die Entscheidung, die künftigen Amtsverrichtungen in der 

Strafsache gegen Dr. Fred Sinowatz dem Leiter der staats
anwaltschaft Wien bzw. seinem ersten Stellvertreter zu 
übertragen, wurde deswegen getroffen, um auch nicht den 
bloßen Anschein einer Voreingenommenheit oder Parteilich
keit des Vertreters der Anklagebehörde aufkommen ~u lassen. 

Zu 2 und 3: 
Das Prinzip, den Anschein einer Befangenheit des Vertre
ters der Anklagebehörde zu vermeiden, hat grundsätzlich 

für jedes Strafverfahren Geltung. 

In diesem Sinn hat der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Komar 
mit Vorstandsverfügung vom 17.7.1989 von sich aus die Re
vision in allen den Noricum-Komplex betreffenden Straf
sachen gemäß § 2 Abs. 2 StAG seinem Stellvertreter, dem 
Ersten Oberstaatsanwalt Dr. Buchmayr, im Fall dessen Ver-
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hinderung dem Oberstaatsanwalt Dr. Ded zur selbständigen 

Erledigung überlassen. 

Ein Anlaß für eine Maßnahme des Bundesministers für Justiz 

besteht daher nicht. 

26. Juli 1989 
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